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Zwischen 1992 und 2015 hat sich die Siedlungs- 

nennenswertes Bevölkerungswachstum um 
mehr als 20% ausgeweitet. In den Ballungs-

von Neubauwohnungen ein. 

Interesse und können als Fehlentwicklungen 

EBB Lehrstuhl für Baukonstruktion und Baustoffkunde

Bodennutzung  Vortragsreihe mit Podiumsdiskussion

#2 
#5 Michael Jung 

Moderne Strukturierungsformen 
des Erbbaurechts

Donnerstag, 21. Juni 2018 um 18:30 Uhr 

leitet die Gesellschaft seit dieser Zeit, davor 

ligt an der Entwicklung eines gewerblichen 

Bodennutzung
Vortragsreihe Sommersemester 2018
#5 Michael Jung
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Moderne Strukturierungsformen des 
Erbbaurechts 

Während in vielen Regionen der Welt 
Erbbaurechte nicht nur weit verbreitete 
(bspw. im angelsächsischen oder skandi-
navischen Raum), sondern teilweise sogar 
dominierende (bspw. in China, Arabien 
oder den GUS-Staaten) Vertragsformen 
der Bodennutzung darstellen, werden 
in Deutschland Erbbaurechte bei neuen 
Immobilienprojekten nur zu einem sehr 
geringen Prozentsatz genutzt. Historisch 
waren es vor allem die Kirchengemeinden, 
Stiftungen und Kommunen die über die 
Begebung von Erbbaurechten das Ziel 
verfolgten, einerseits die Kontrolle über den 
Grund und Boden nicht aus der Hand zu 
geben, andererseits jedoch trotzdem eine 
angemessene Rendite für ihre allgemeinen 
Haushaltszwecke zu erzielen. 

Diese Verträge ‚leiden’ jedoch häufi g 
einerseits an einer unterproportionalen 
Indexierung an die Lebenshaltungskosten 
(was zu einer umso schmerzhafteren 
Anpassung im Zeitverlauf führt), gewähren 
vor allem gewerblichen Erbbauberechtigten 
zumeist nicht den vollen Spielraum bei der 
Nutzung der Immobilie und orientieren sich 
bei der Preisfi ndung für die Überlassung 
des Grundstücks allzu oft nicht am aktuell 
niedrigen Renditeniveau, sondern an über-
nommenen, historischen Werten. 

Durch die juristische Aufteilung von 
Immobilien in die Gebäude im Erbbaurecht 
einerseits und die Erbbaugrundstücke 
andererseits, bieten sich jedoch bei aus-
gewogener Gestaltung Vorteile für beide 
Vertragsparteien, da der Grundstücksei-
gentümer aufgrund des deutlich niedrigeren 
Risikos und Verwaltungsaufwands eine 
niedrigere Verzinsung akzeptieren kann, 
während der Gebäudeinvestor einen etwas 
überproportionalen Ergebnisanteil verdie-
nen kann, um für sein höheres Risiko aus 
der Bewirtschaftung und Instandhaltung der 
Gebäude kompensiert zu werden. 

Eine größere Verbreitung des Erbbau-
rechts vor allem bei kommunalen und 
gewerblichen Immobilien¬-Entwicklern 
und -investoren böte damit die Chance, 
die Mietpreise von den zumindest in 
Innenstadtlagen stark ansteigenden 
Grundstückswerten zu entkoppeln, da der 
Eigentümer des Grundstücks seine Rendite 
langfristig aus der Wertentwicklung des 
Grund und Bodens bezieht, dafür aber 
während der Laufzeit des Erbbaurechts 
vertrags mit einer moderaten laufenden 
Verzinsung auskommt, die außerhalb 
der reinen Infl ationsanpassung während 
der gesamten Vertragslaufzeit von i.d.R. 
mindestens 99 Jahren auch keinerlei 
Erhöhungen, bspw. aufgrund von lokalen 
Marktüberhitzungen, kennt.

Michael Jung


